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Vollmacht 
mit welcher ich / wir,                                                         , geboren am                / FN      , Herrn / Frau 
/der Rechtsanwaltskanzlei 

Dr Sonja Moser, Rechtsanwältin  
Münchner Bundesstraße 105, 5020 Salzburg 

Prozessvollmacht erteile(n), und diese überdies ermächtige(n), mich (uns) und meine (unsere) Erben in allen 
Angelegenheiten sowohl vor Gerichten und vor Verwaltungsbehörden einschließlich Finanzbehörden als auch 
außergerichtlich zu vertreten, Prozesse anhängig zu machen und davon abzustehen, Zustellungen aller Art, 
insbesondere auch Klagen, Urteile und Grundbuchsbeschlüsse anzunehmen, Rechtsmittel zu ergreifen und 
zurückzuziehen, Exekutionen und einstweilige Verfügungen zu erwirken und davon abzustehen, Geld und 
Geldeswert in Empfang zu nehmen und darüber rechtsgültig zu quittieren. 
Stellvertreter mit gleicher oder minder ausgedehnter Vollmacht zu bestellen und überhaupt alles vorzukehren, 
was sie/er für nützlich und notwendig erachtet. 
Zugleich genehmige(n) ich (wir) alle gemäß dieser Vollmacht bereits abgegebenen Erklärungen und Handlungen 
der Bevollmächtigten und verpflichte(n) mich (uns), ihre Honorare und Auslagen in Salzburg-Stadt (zur 
ungeteilten Hand) zu berichtigen. Ich (Wir) erkläre(n) mich (uns) damit einverstanden, dass an diesem Orte 
auch alle Ansprüche der Bevollmächtigten gegen mich (uns) gerichtlich geltend gemacht werden können. 
Die Haftung der Bevollmächtigten aus ihrer beruflichen Tätigkeit auf Euro 400.000,-- beschränkt. Frau Dr. 
Sonja Moser haftet nur gegenüber dem Auftraggeber, nicht gegenüber Dritten. Frau Dr. Sonja Moser haftet für die 
Kenntnis ausländischen Rechts nur bei schriftlicher Vereinbarung oder wenn sie sich erbötig gemacht hat, 
ausländisches Recht zu prüfen. EU-Recht gilt niemals als ausländisches Recht, wohl aber das Recht der 
Mitgliedstaaten. 
Für die Honorarabrechnung sind die jeweils gültigen Autonomen Honorar-Kriterien des Österreichischen 
Rechtsanwaltskammertages sowie das Rechtsanwaltstarifgesetz maßgebend. Diese sind im Internet auf der 
Homepage des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages (http://www.rechtsanwaelte.at) dauerhaft 
bereitgestellt und können dort eingesehen werden.  
 
Erklärung zur Einlagensicherung: 
Ich (Wir) nehme(n) zu Kenntnis, dass die bevollmächtigte Rechtsanwältin ihre Treuhandkonten bei der 
Volksbank Salzburg eG und der Salzburger Sparkasse Bank AG führt und für diese Treuhandkonten den 
Informationsbogen nach § 37a BWG unterzeichnet hat. Mir/Uns ist bekannt, dass die allgemeine 
Sicherungsobergrenze für Einlagen nach dem Bundesgesetz über die Einlagensicherung und 
Anlegerentschädigung bei Kreditinstituten (Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz – ESAEG, 
BGBl I 117/2015) auch Einlagen auf diesen Treuhandkonten umfasst. Sofern ich/wir bei der Volksbank 
Salzburg eG und der Salzburger Sparkasse Bank AG andere Einlagen halten, sind diese zusammen mit 
den Treuhandgeldern in die maximale Deckungssumme von derzeit 100.000 Euro pro Einleger 
einzurechnen, und es besteht keine gesonderte Einlagensicherung. 
 
Erklärung zum Datenschutz: 
Ich (Wir) bestätige(n) die Kenntnisnahme des Informationsblattes zur Datenschutzerklärung, in welchem alle 
erforderlichen Informationen zur Verarbeitung der Daten und zu meinen (unseren) Rechten angeführt sind, und 
welches unter www.anwaltsoffice.at jederzeit für mich (uns) eingesehen werden kann / mir (uns) ausgehändigt 
wurde. 
 
E-Mailübermittlung: 

� Ich (wir) stimmen ausdrücklich zu                                                       � Ich (wir) stimmen ausdrücklich nicht zu 
dass bis auf schriftlichen Widerruf Dr. Sonja Moser sämtliche Informationen aus dem Mandatsverhältnis (sohin 
auch sensible Daten wie u.a. Gesundheitsdaten oder strafrechtlich relevante Daten) auch per Email an die ihr 
jeweils bekannten oder im Einzelfall genannten Ansprechpartner mittels unverschlüsselter Email senden darf, 
sofern Gegenteiliges nicht im Einzelfall ausdrücklich vereinbart wurde. Ich (wir) nehmen zur Kenntnis, dass durch 
die Übermittlung der Daten (unberechtigte) Dritte Kenntnis über die Informationen erhalten können und diese 
Daten verändert werden können. Mir (uns) ist bewusst, dass dies zur Offenlegung auch der sensiblen Daten 
führen kann. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung der 
Daten bleibt bis zum Einlagen des Widerrufs davon unberührt.   
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